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Der Minister der Finanzen legt die staatlichen 
Richtlinien für die Durchführung der Finanzrevision 
und die Bestätigung der Bilanzen und Ergebnisrech
nung der WB sowie für die richtige Durchführung 
der Inventuren fest.
Die Finanzrevision ist verpflichtet,
— einen energischen Kampf gegen Planverstöße, 

Veruntreuungen, Verschwendungen und unratio
nellen Aufwand zu führen, vorhandene Reser
ven aufzudecken und deren Nutzung durchzu
setzen,

— gute Erfahrungen aus Betrieben aufzugreifen und 
den verantwortlichen Leitern Vorschläge für die 
Verallgemeinerung zu machen.

Die Revision der Finanzwirtschaft ist zu einer 
wichtigen Grundlage für die Rechenschaftslegungen 
und die Bestätigung der Bilanzen und Ergebnis- 
rechnungen der Betriebe und WB zu entwickeln.

Die Wirksamkeit der Finanzkontrolle ist durch die 
Entwidclung neuer Formen der öffentlichen Kon
trolle über den zweckmäßigsten und sparsamsten 
Einsatz finanzieller Mittel und über die Einhaltung 
der Finanzdisziplin zu erhöhen. In Zusammenarbeit 
mit den demokratischen Organisationen und mit 
Unterstützung der örtlichen Volksvertretungen ist 
schrittweise die Schaffung ehrenamtlicher Aktivs 
und Inspektionen für die öffentliche Finanzkontrolle 
zu organisieren. Die aktive Teilnahme der Bürger 
an der Untersuchung der Wirtschaftstätigkeit ist 
zu einem wichtigen Mittel der Aufdeckung und 
Nutzung von Reserven zu entwickeln.

Diese neuen Aufgaben stellen an die Leiter und 
die Mitarbeiter aller Finanzorgane wesentlich 
höhere Anforderungen, als das bisher der Fall war. 
Aus diesem Grunde muß das Ministerium der 
Finanzen, außergewöhnlich große Aufmerksamkeit 
auf die weitere Qualifizierung der Leiter und der 
Mitarbeiter aller Finanzorgane richten.
Die Ausbildung der Kader für die Finanzorgane an 
den Hoch- und Fachschulen muß so gestaltet wer
den, daß die Absolventen der Schulen befähigt 
werden, ihre Aufgaben in den Finanzorganen mit 
hoher Qualität zu lösen. In den Finanzorgänen sind 
solche wichtigen Formen zur Qualifizierung der 
Kader wie Erläuterung und Beratung der Aufgaben 
durch die Leiter an Ort und Stelle, Erfahrungsaus
tausche, Berichterstattungen über die Durchführung 
der gestellten Aufgaben usw. weitaus mehr und 
besser als bisher anzuwenden.

k) Das Deutsche Amt für Material- und Warenprüfung
Das Deutsche Amt für Material- und Warenprü
fung ist zum zentralen staatlichen Organ zur Siche
rung der Entwicklung der Qualität der Erzeugnisse 
und der Gütekontrolle auszubauen. Es hat die Beur
teilungsmaßstäbe für die Klassifizierung der Erzeug
nisse festzulegen und die Bestimmungen und die Rei
henfolge der Erteilung von Gütezeichen entsprechend 
den Planaufgaben zu erlassen. Das DAMW ist ver
antwortlich für die Einstufung der Erzeugnisse in 
Güteklassen und hat die von den VVB ausgearbei
teten und in verbindlichen Standards festgelegten 
Gütemerkmale und die daran geknüpften Fest
legungen für Garantie- und Gewährleistungs
ansprüche, Preisnachlässe usw. zu bestätigen. Diese 
bilden die Grundlage für die Preisdifferenzierung

nach Gütemerkmalen. Das DAMW hat die Preis
differenzierung durchzusetzen.

Das DAMW bestimmt die Grundsätze der TKO- 
Arbeit und hilft den VVB bei der Organisierung 
des Kampfes um hohe Qualität in politisch-ideo
logischer und fachlicher Hinsicht. Zur Sicherung 
einer objektiven Qualitätskontrolle und zur Durch
setzung der aus den Parteibeschlüssen sich ergeben
den Qualitätsforderungen üben die TKO-Leiter der 
Betriebe zusätzliche staatliche Funktionen aus.
Beginnend mit den wichtigsten Betrieben der füh
renden Industriezweige, sind deshalb die TKO- 
Leiter außer dem Werkleiter noch zusätzlich .dem 
DAMW zu unterstellen. Das DAMW hat das Recht, 
an den Rechenschaftslegungen der Leitungen der 
VVB gegenüber dem Volkswirtschaftsrat teilzuneh
men und Vorschläge für Maßnahmen zur Qualitäts
steigerung und -Sicherung zu unterbreiten.
Im neuen ökonomischen System der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft sind die vorstehend 
am Beispiel der Leitung der Industrie erläuterten 
Grundsätze der wissenschaftlichen Führungstätig
keit in den anderen Bereichen der Volkswirtschaft 
entsprechend ihren Besonderheiten auszuarbeiten 
und anzuwenden.

III.
Die wissenschaftlich begründete zentrale staatliche 

Planung im neuen ökonomischen System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft

Die Ausarbeitung optimaler langfristiger Pläne er
möglicht es, entsprechend den ökonomischen Gesetzen 
den Prozeß der sozialistischen erweiterten Reproduk
tion richtig zu steuern. Dies bedeutet, unter Beachtung 
der Erfordernisse des ökonomischen Grundgesetzes des 
Sozialismus und bei präziser Ausnutzung und Anwen
dung des Gesetzes der planmäßigen proportionalen 
Entwicklung der Volkswirtschaft, des Gesetzes des 
stetigen Wachstums der Arbeitsproduktivität, des Ge
setzes der Verteilung nach der Arbeitsleistung, des 
Wertgesetzes und des Gesetzes der sozialistischen Akku
mulation, die optimale und proportionale Entwicklung 
der Produktivkräfte zu gewährleisten und eine moderne, 
harmonische und leistungsfähige Volkswirtschaft auf
zubauen.

Das Neue in der Planung besteht dabei darin, zur Er
reichung des höchsten volkswirtschaftlichen Effektes und 
damit der Erhöhung des Volkswohlstandes den gesetz
mäßigen Zusammenhang zwischen den Wirtschaftsplä
nen und ökonomischen Hebeln herzustellen, wobei der 
wissenschaftlich ausgearbeitete Perspektivplan das 
grundlegende Instrument der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft im ökonomischen System ist.

Durch den Perspektivplan und die auf seiner Grund
lage erarbeiteten Jahrespläne werden die Ziele und die 
Aufgaben bestimmt, auf deren Erreichung das System 
der ökonomischen Hebel und die wissenschaftlich be
gründete Führungs- und Leitungstätigkeit im ökono
mischen System der Planung und Leitung gerichtet 
sein müssen. Eine bilanzierte langfristige Konzeption 
der ökonomischen Entwicklung ist die Voraussetzung, 
um die nationale Wirtschaft der DDR gemäß dem Par
teiprogramm zu entwickeln. Der Perspektivplan muß 
im Unterschied zur bisherigen Praxis nicht eine bloße 
Einschätzung der voraussichtlichen Entwicklung dar-


